
 
Beschlussempfehlung und Bericht  
des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
zu dem Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Vermessungs-  
und Geoinformationsgesetzes und des Denkmalschutzgesetzes 
Drucksache 18/1154 

hierzu: 

Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP 
Drucksache 18/1879 
 
 
 
A. Beschlussempfehlung 
 
 Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr empfiehlt dem Ple-

num mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
GRÜNEN bei Stimmenthaltung von SPD und LINKEN, den Ge-
setzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags 
Drucks. 18/1879 - und damit in der aus der Anlage ersichtlichen 
Fassung - anzunehmen. 

 
B. Bericht 
 
 1. Der Gesetzentwurf war dem Ausschuss für Wirtschaft und 

Verkehr in der 22. Plenarsitzung am 6. Oktober 2009 über-
wiesen worden. Der Änderungsantrag war dem Ausschuss am 
10. Februar 2010 überwiesen worden. 

 
 2. Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr hat zu dem Gesetz-

entwurf eine schriftliche Anhörung durchgeführt und ist in sei-
ner Sitzung am 11. Februar 2010 zu dem unter A wiedergege-
benen Votum gekommen. 

 
  Zuvor war der Änderungsantrag mit den Stimmen von CDU 

und FDP gegen die Stimmen der SPD bei Stimmenthaltung 
von GRÜNEN und LINKEN angenommen worden. 

 
 
Wiesbaden, 11. Februar 2010 
 
Berichterstatter: Ausschussvorsitzender: 
Michael Siebel Clemens Reif 
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18. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 



Gesetz  
zur Änderung des Hessischen Vermessungs- und  

Geoinformationsgesetzes und des Denkmalschutzgesetzes1 
 

Vom 
 

Artikel 1 2 
Änderung des Hessischen Vermessungs- und Geoinforma-

tionsgesetzes 
 
Das Hessische Vermessungs- und Geoinformationsgesetz 
vom 6. September 2007 (GVBl. I S. 548) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst: 
 

 "Inhaltsübersicht 
 

 ERSTER TEIL 
 Grundlagen des öffentlichen Vermessungs- und  

Geoinformationswesens 
 

 § 1 Auftrag 
 § 2 Öffentliches Vermessungswesen 
 § 3 Öffentliches Geoinformationswesen 
 

 ZWEITER TEIL 
 Öffentliches Vermessungswesen 

 
 Erster Abschnitt 

 Aufgabenwahrnehmung 
 

 § 4 Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlichen Ver-
messungswesens 

 
 Zweiter Abschnitt 

 Raumbezug 
 

 § 5 Amtliches geodätisches Raumbezugssystem 
 § 6 Zuständigkeit 
 

 Dritter Abschnitt 
 Geotopografie 

 
 § 7 Amtliche Geotopografie 
 § 8 Zuständigkeit 
 

 Vierter Abschnitt 
 Liegenschaftskataster 

 
 § 9 Allgemeines 
 § 10 Nachweis der Liegenschaften 
 § 11 Fortführung 
 § 12 Beglaubigung 
 § 13 Grenzfeststellung, Grenzfeststellungsvertrag 
 § 14 Abmarkung 
 § 15 Zuständigkeit 
 

 Fünfter Abschnitt 
 Bereitstellung und Verwendung der Datenbanken  

des öffentlichen Vermessungswesens 
 

                                                  
1 Art. 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 2007/2/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur 
Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemein-
schaft (INSPIRE) (ABl. EU Nr. L 108 S. 1). 

2  Ändert GVBl. II 363-34  

Anlage 
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 § 16 Zugang zu den Datenbanken des öffentlichen Ver-
messungswesens 

 § 17 Automatisierter Abruf von Daten 
 § 18 Verwendung der Datenbanken des öffentlichen Ver-

messungswesens 
 

 Sechster Abschnitt 
 Pflichten und Befugnisse 

 
 § 19 Melde- und Auskunftspflichten 
 § 20 Aktualität des Nachweises von Flurstücken 
 § 21 Aktualität des Nachweises von Gebäuden 

 § 22 Betreten von Grundstücken und baulichen Anla-
gen 

 § 23 Einbringen und Erhaltung von Grenz- und Ver-
messungsmarken 

 
 Siebter Abschnitt 

 Besondere Kostenregelungen 
 

 § 24 Kostenregelungen durch Kooperationsvereinba-
rungen 

 § 25 Ausnahmen von Gebühren- und Kostenbefreiun-
gen 

 
 Achter Abschnitt 

 Ordnungswidrigkeiten 
 

 § 26 Ordnungswidrigkeitstatbestände und Ahndung 
 

 Neunter Abschnitt 
 Unschädlichkeitszeugnisse 

 
 § 27 Allgemeines 
 § 28 Voraussetzungen 
 § 29 Verfahren 
 § 30 Zuständigkeit 
 

 DRITTER TEIL 
 Öffentliches Geoinformationswesen 

 
 Erster Abschnitt 

 Begriffsbestimmungen 
 

 § 31 Begriffsbestimmungen 
 

 Zweiter Abschnitt 
 Zuständige Stellen 

 
 § 32 Zuständige Stellen 
 

 Dritter Abschnitt 
 Aufgaben 

 
 § 33 Harmonisierung von Geodaten 
 § 34 Geodatendienste 
 § 35 Metadaten 
 § 36 Geoportal 
 § 37 Geoinformationswesen der Landesverwaltung 
 § 38 Berichtspflichten 
 

 Vierter Abschnitt 
 Zugang und Nutzung 

 
 § 39 Zugang der Öffentlichkeit 

 § 40 Zugang der Behörden, Organe und Einrichtungen 
der Europäischen Gemeinschaft sowie internatio-
naen Einrichtungen 

 § 41 Nutzungsrechte 
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 § 42 Kosten und Entgelte 
 

 Fünfter Abschnitt 
 Verordnungsermächtigung, Rechtsweg und  

sonstige Vorschriften 
 

 § 43 Verordnungsermächtigung 
 § 44 Rechtsweg 
 § 45 Sonstige Vorschriften 
 

Vierter Teil 
 Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
 § 46 Übergangsvorschriften 
 § 47 Erlass von Rechtsverordnungen 
 § 48 Inkrafttreten, Außerkrafttreten" 
 
2. Die Überschrift 

 "Erster Abschnitt 
 Öffentliches Vermessungs- und  

Geoinformationswesen" 
 

 wird durch folgende Überschrift ersetzt: 
 

 "Erster Teil 
 Grundlagen des öffentlichen Vermessungs-  

und Geoinformationswesens" 
 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 1 Nr. 1 wird nach dem Wort "amtliche" 
das Wort "geodätische" eingefügt. 

 
 b) Abs. 3 wird aufgehoben. 
 
 c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3. 
 
4. § 3 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
  aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
   "Das öffentliche Geoinformationswesen um-

fasst Geoinformationen, die im Zusammen-
hang mit der Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben erhoben und geführt werden." 

 
  bb) Satz 3 wird aufgehoben. 
 
 b) Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
  "Dabei werden die einschlägigen nationalen und 

internationalen Standards für das Geoinformations-
wesen berücksichtigt." 

 
 c) Abs. 3 und 4 werden aufgehoben. 
 
5. Nach § 3 wird folgende Überschrift eingefügt: 

 "Zweiter Teil 
 Öffentliches Vermessungswesen 

 
 Erster Abschnitt 

 Aufgabenwahrnehmung" 
 

6. § 4 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 "Die Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden nach 
§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 können sich nach Maßgabe 
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dieses Gesetzes an der Wahrnehmung von Aufgaben 
des öffentlichen Vermessungswesens beteiligen." 

 
7. § 5 wird wie folgt geändert: 

 a) In der Überschrift wird nach dem Wort "Amtli-
ches" das Wort "geodätisches" eingefügt. 

 
 b) In Abs. 1 und 2 wird nach dem Wort "amtliche" 

jeweils das Wort "geodätische" eingefügt. 
 
8. § 6 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 wird nach dem Wort "amtliche" das 
Wort "geodätische" eingefügt. 

 
 b) In Satz 2 wird die Angabe "§ 15 Abs. 2 Nr. 1 und 

3" durch die Angabe "§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
und 3" ersetzt. 

 
9. § 9 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe "19. April 2006 
(BGBl. I S. 866)" durch die Angabe "11. August 
2009 (BGBl. I S. 2713)" ersetzt. 

 
 b) Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 wird wie folgt gefasst: 
 
  "4. die Ergebnisse der Bodenschätzung nach 

dem Bodenschätzungsgesetz vom 20. De-
zember 2007 (BGBl. I S. 3150, 3176)," 

 
10. § 10 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

 a) Satz 1 wird aufgehoben. 
 
 b) In dem neuen Satz 1 werden die Worte "Ein Flur-

stück kann durch Zerlegung in mehrere Teilflächen 
zerlegt werden" durch die Worte "Ein Flurstück 
kann auf Antrag oder von Amts wegen in mehrere 
Teilflächen zerlegt werden" ersetzt. 

 
 c) Der neue Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
  "Die neuen Grenzpunkte sowie deren geometrische 

Verbindung werden im Rahmen eines Grenzfestle-
gungsverfahrens bestimmt." 

 
11. In § 12 Abs. 3 wird die Angabe "19. Februar 2007 

(BGBl. I S. 122)" durch die Angabe "15. Juli 2009 
(BGBl. I S. 1798)" ersetzt. 

 
12. § 14 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 
  aa) In Satz 1 wird das Wort "beurkundenden" 

gestrichen. 
 
  bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
 
   "Wenn eine direkte Abmarkung nicht mög-

lich oder zweckmäßig ist, kann die Grenz-
marke ersatzweise an einer in der Grenze 
zurückversetzten Position (indirekte Abmar-
kung) angebracht werden." 

 
 b) Abs. 4 wird aufgehoben. 
 
 c) Die bisherigen Abs. 5 und 6 werden Abs. 4 und 5. 
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13. § 16 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 werden die Worte "der Zahlennachweise 
des Liegenschaftskatasters" durch die Worte "der 
Urkunden des Liegenschaftskatasters, auf die sich 
der geometrische Nachweis der Liegenschaften 
gründet," ersetzt. 

 
 b) Satz 3 wird aufgehoben. 
 
14. In § 17 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "personenbe-

zogene Daten" durch die Worte "die Namen, Ge-
burtsdaten und Anschriften der Eigentümerinnen und 
Eigentümer sowie deren Bevollmächtigten" ersetzt. 

 
15. § 18 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt: 
 
  "Andere Personen oder Stellen, insbesondere Öf-

fentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und 
Vermessungsingenieure, können bei Bedarf an der 
Verbreitung von Datenbankausgaben beteiligt wer-
den. Die Verbreitung von Datenbankausgaben er-
folgt in diesen Fällen ausschließlich im Namen und 
für Rechnung der Kataster- und Vermessungsbe-
hörden." 

 
 b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Satz 2 wird das Wort "wirtschaftliche" 
durch das Wort "kommerzielle" ersetzt. 

 
  bb) Satz 3 wird aufgehoben. 
 
 c) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Satz 1 wird die Angabe "14. Dezember 
2006 (GVBl. I S. 666)" durch die Angabe 
15. November 2007 (GVBl. I S. 757)" er-
setzt. 

 
  bb) In Satz 2 werden die Worte "Gemeinden 

und Landkreise" durch das Wort "Gebiets-
körperschaften" ersetzt. 

 
16. § 21 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
 

 "(3) Ist eine Eintragung nach Abs. 2 Satz 3 bis zur 
Fertigstellung des Rohbaus und eine Eintragung 
nach Satz 3 nicht erfolgt, kann eine Behörde oder 
Person nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 die 
Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer 
schriftlich über ihre Verpflichtung nach Abs. 1 un-
terrichten. Dabei sind die Gebäudeeigentümerinnen 
und Gebäudeeigentümer darauf hinzuweisen, dass 
das Gebäudeeinmessungsverfahren und die weite-
ren zur Fortführung des Liegenschaftskatasters er-
forderlichen Maßnahmen von Amts wegen einge-
leitet werden können, wenn sie ihrer Verpflichtung 
nach Abs. 1 nicht innerhalb von 21 Tagen nach der 
Unterrichtung nachkommen. Die Unterrichtung 
nach Satz 1 und 2 ist durch die tätig gewordene 
Behörde oder Person nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
1 und 2 in das Gebäudeeinmessungsregister einzu-
tragen. Für die Bekanntgabe der Unterrichtung 
nach Satz 1 und 2 gilt § 41 Abs. 2 des Hessischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend. Ist 



- 6 - 
  

eine Eintragung nach Abs. 2 Satz 3 nicht erfolgt 
und die Frist nach Satz 2 abgelaufen, kann die Be-
hörde  
oder Person nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2, 
die die Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeei-
gentümer nach Satz 1 und 2 unterrichtet hat, das 
Gebäudeeinmessungsverfahren und die weiteren 
zur Fortführung des Liegenschaftskatasters erfor-
derlichen Maßnahmen von Amts wegen einleiten." 

 
 b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 
 

 "(4) Unter der Voraussetzung, dass eine Eintra-
gung nach Abs. 2 Satz 3 bis zur Fertigstellung des 
Rohbaus nicht erfolgt ist, soll die Behörde oder 
Person nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 von 
Amts wegen tätig werden, wenn sie 

1. auf dem betreffenden Grundstück bereits eine 
andere Liegenschaftsvermessung auf Antrag 
auszuführen hat oder 

2. Bauvorlagen zu fertigen hat, in denen das be-
troffene Gebäude darzustellen ist. 

 Abs. 3 findet keine Anwendung." 

 
17. In § 24 Satz 2 wird die Angabe "21. März 2005 

(GVBl. I S. 229)" durch die Angabe "9. Juli 2009 
(GVBl. I S. 253)" ersetzt. 

 
18. In § 25 wird die Angabe "19. Juni 2001 (BGBl. I 

S. 1149)" durch die Angabe "29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2355)" ersetzt. 

 
19. § 26 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 1 Nr. 1 werden die Buchst. a und b aufge-
hoben.  

 
 b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

  aa) Die Angabe "7. August 2007 (BGBl. I 
S. 1786)" wird durch die Angabe "29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2353)" ersetzt. 

 
  bb) Die Angabe "ist in den Fällen des Abs. 1 

Nr. 1 Buchst. a sowie Nr. 2 bis 5 die untere 
Kataster- und Vermessungsbehörde, in den 
Fällen des Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b die obere 
Kataster- und Vermessungsbehörde" wird 
durch die Angabe "ist in den Fällen des 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 die obere Kataster- und 
Vermessungsbehörde, in den Fällen des 
Abs. 1 Nr. 3 bis 5 die untere Kataster- und 
Vermessungsbehörde" ersetzt. 

 
20. Nach § 30 wird folgender Dritter Teil eingefügt: 

 "Dritter Teil 
 Öffentliches Geoinformationswesen 

 
 Erster Abschnitt 

 Begriffsbestimmungen 
 

 § 31 
 Begriffsbestimmungen 

 
 (1) Geodaten sind Geoinformationen, die 
 1. sich auf das Hoheitsgebiet des Landes beziehen, 
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 2. in elektronischer Form vorliegen, 
 3. unter die öffentliche Aufgabe einer Stelle nach § 

32 fallen, 
 4. eines oder mehrere der in den Anlagen 1 bis 3 ge-

nannten Themen betreffen und 
 5. noch in Verwendung stehen. 
 
 (2) Metadaten beschreiben Geodaten und Geodaten-

dienste und ermöglichen es, diese zu ermitteln, in 
Verzeichnisse aufzunehmen und zu nutzen. 

 
 (3) Geodatendienste sind vernetzbare Anwendungen, 

welche Geodaten und Metadaten in strukturierter 
Form zugänglich machen. Dies sind im Einzelnen: 

 1. Suchdienste, die es ermöglichen, auf der Grund-
lage entsprechender Metadaten nach Geodaten und 
Geodatendiensten zu suchen und die Metadaten an-
zuzeigen, 

 2. Darstellungsdienste, die es ermöglichen, darstell-
bare Geodaten anzuzeigen, in ihnen zu navigieren, 
sie zu vergrößern oder zu verkleinern, zu verschie-
ben, Daten zu überlagern sowie Informationen aus 
Legenden und sonstige wichtige Inhalte von Meta-
daten anzuzeigen, 

 3. Downloaddienste, die das Herunterladen und, 
wenn durchführbar, den direkten Zugriff auf Ko-
pien von Geodaten ermöglichen, 

 4. Transformationsdienste zur geodätischen Umwand-
lung und zur Modelltransformation von Geodaten 
und 

 5. Dienste zum Abrufen von Geodatendiensten, die es 
erlauben, Anforderungen an Geodaten zu bestim-
men und verschiedene Geodatendienste zu kombi-
nieren. 

 
 (4) Netzdienste sind netzbasierte Anwendungen zur 

Kommunikation, Transaktion und Interaktion. 
 
 (5) Interoperabilität ist die Kombinierbarkeit von Da-

ten, die Kombinierbarkeit und Interaktionsfähigkeit 
verschiedener Systeme und Techniken unter Einhal-
tung gemeinsamer Standards. 

 
 (6) Geodateninfrastruktur ist eine Infrastruktur bestehend 

aus Geodaten, Metadaten und Geodatendiensten, Netz-
diensten und -technologien, Vereinbarungen über ge-
meinsame Nutzung, über Zugang und Verwendung so-
wie Koordinierungs- und Überwachungsmechanismen, 
Überwachungsprozesse und -verfahren, mit dem Ziel, 
Geodaten verschiedener Herkunft interoperabel verfüg-
bar zu machen. 

 
 (7) Geoportal ist eine Kommunikations-, Transaktions- 

und Interaktionsplattform, die über Geodatendienste 
und Netzdienste den Zugang zu den Geodaten ermög-
licht. 

 
 (8) Durch Rechtsverordnung können nähere Regelun-

gen über die Zuordnung der Geodaten zu den Themen 
der Anlage 1 bis 3, die Beschreibung und Einstufung 
der Geodaten sowie zu den Zeitpunkten getroffen wer-
den, bis zu denen diese bereitzustellen sind. 
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 Zweiter Abschnitt 
 Zuständige Stellen 

 
 § 32 

 Zuständige Stellen 
 

 (1) Zuständige Stellen nach dem Dritten Teil sind 
 1. die Behörden des Landes,  
 2. die Behörden der Gemeinden und der Gemeinde-

verbände, 
 3. die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-

den juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
und 

 4. natürliche oder juristische Personen des Privat-
rechts, die unter der Kontrolle einer oder mehrerer 
der in Nr. 1 bis 3 genannten juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts eine öffentliche Aufgabe 
wahrnehmen, die im Zusammenhang mit der Um-
welt, insbesondere der umweltbezogenen Daseins-
vorsorge, steht. 

 
 (2) Kontrolle nach Abs. 1 Nr. 4 liegt vor, wenn  
 1. die natürliche oder juristische Person des Privat-

rechts bei der Wahrnehmung der öffentlichen Auf-
gabe besonderen Pflichten unterliegt oder über be-
sondere Rechte verfügt, insbesondere ein Kontra-
hierungszwang oder ein Anschluss- und Benut-
zungszwang besteht, oder 

 2. eine oder mehrere der in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ge-
nannten juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts allein oder zusammen, unmittelbar oder 
mittelbar 

  a) die Mehrheit des Stammkapitals oder des 
gezeichneten Kapitals der juristischen Per-
son des Privatrechts besitzen, 

  b) über die Mehrheit der mit den Kapitalantei-
len an der juristischen Person des Privat-
rechtsverbundenen Stimmrechte verfügen 
oder 

  c) mehr als die Hälfte der Mitglieder eines 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsor-
gans der juristischen Person des Privat-
rechts bestellen können. 

 
 (3) Stellen nach Abs. 1 sind nicht 
 1. die obersten Landesbehörden,  
 2. die Behörden der Gemeinden und der Gemeinde-

verbände und 
 3. die der Aufsicht des Landes unterstehenden juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts,  
 soweit sie im Rahmen der Rechtsetzung tätig werden. 
 

 Dritter Abschnitt 
 Aufgaben 

 
 § 33 

 Harmonisierung von Geodaten 
 

 (1) Stellen nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 sind verpflichtet, 
die Geodaten auf der Grundlage der Geobasisinforma-
tionen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 zu erfassen und zu füh-
ren. 
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 (2) Soweit sich Geodaten auf Objekte beziehen, die 

auf der Landesgrenze liegen oder deren Lage sich ü-
ber die Landesgrenze hinweg erstreckt, stimmen die 
zuständigen Stellen nach § 32 mit den jeweils zustän-
digen Stellen des Nachbarlandes die Darstellung und 
den Raumbezug dieser Objekte ab. 

 
 (3) Durch Rechtsverordnung können nähere Regelun-

gen zur Harmonisierung von Geodaten getroffen wer-
den. 

 
 § 34 

 Geodatendienste 
 

 (1) Die Stellen nach § 32 stellen für die bei ihnen vor-
handenen oder für sie bereitgehaltenen Geodaten die 
nachfolgenden Geodatendienste bereit: 

 1. Suchdienste, 
 2. Darstellungsdienste, 
 3. Downloaddienste, 
 4. Transformationsdienste und 
 5. Dienste zum Abrufen von Geodatendiensten. 
 Die Geodatendienste müssen mittels geeigneter, öf-

fentlich verfügbarer Telekommunikationsmittel nutz-
bar sein. 

 
 (2) Transformationsdienste sind mit den anderen Geo-

datendiensten nach Abs. 1 so zu kombinieren, dass 
Geodaten und Geodatendienste interoperabel verwen-
det werden können. 

 
 (3) Durch Rechtsverordnung können nähere Regelun-

gen über die technischen Anforderungen an die Geo-
datendienste nach Abs. 1, deren Verfügbarkeit und 
Mindestleistungskriterien getroffen werden. 

 
 § 35 

 Metadaten 
 

 (1) Die Stellen nach § 32 beschreiben die von ihnen 
bereitzustellenden Geodaten und Geodatendienste 
durch Metadaten und aktualisieren diese regelmäßig. 

 
 (2) Metadaten zu den Geodaten und Geodatendiensten 

müssen folgende Informationen enthalten: 
 1. Schlüsselwörter, 
 2. Klassifizierung der Geodaten und Geodatendienste, 
 3. Bedingungen für den Zugang zu den Geodaten und 

Geodatendiensten und deren Verwendung sowie 
Angaben über Kosten und Entgelte, 

 4. Beschränkungen des Zugangs der Öffentlichkeit 
nach § 39 und deren Gründe sowie 

 5. die für die Geodaten und Geodatendienste zustän-
dige Stelle nach § 32. 

 
 (3) Metadaten zu den Geodaten müssen über Abs. 2 

hinaus zusätzlich folgende Informationen enthalten: 
 1. Qualität der Geodaten und 
 2. Raumbezug der Geodaten. 
 
 (4) Die Metadaten nach Abs. 1 bilden die Grundlage 

für die Suchdienste nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. 
Die Informationen nach Abs. 2 und 3 sind dabei frei 
kombinierbare Suchkriterien. 
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 (5) Durch Rechtsverordnung können nähere Regelun-

gen über die Struktur und den Inhalt der Metadaten 
sowie zu den Zeitpunkten getroffen werden, bis zu de-
nen die Metadaten zu erfassen und über Suchdienste 
bereitzustellen sind. 

 
§ 36 

Geoportal 
 
 (1) Die Stellen nach § 32 bieten über das von der 

Kommission der Europäischen Gemeinschaft betrie-
bene "Geoportal INSPIRE" Zugang zu den von ihnen 
bereitzustellenden Geodaten, Geodatendiensten und 
Metadaten. 

 
 (2) Die Stellen nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 bieten über ein 

vom Land betriebenes Geoportal Zugang zu den von 
ihnen bereitzustellenden Geodaten, Geodatendiensten 
und Metadaten. Geodaten, Geodatendienste und Meta-
daten von Stellen nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 können 
über das Geoportal nach Satz 1 bereitgestellt werden. 

 
 (3) Geoinformationen, Geodatendienste und Metadaten 

Dritter, die den Vorschriften des Dritten Teils, den 
dazu ergangenen Rechtsverordnungen und den Durch-
führungsverordnungen zur Richtlinie 2007/2/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 
2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der 
Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) (ABl. EU 
Nr. L 108 S. 1) entsprechen, können über das Geo-
portal nach Abs. 2 bereitgestellt werden.  

 
§ 37 

Geoinformationswesen der Landesverwaltung 
 
 (1) Die Aufgaben der Landesverwaltung nach dem 

Dritten Teil obliegen den betroffenen Fachministerien 
jeweils für ihren Geschäftsbereich. Das für das Ver-
messungswesen zuständige Ministerium nimmt die 
Koordinierung wahr. Es richtet zu diesem Zweck eine 
zentrale Kompetenzstelle für Geoinformation in sei-
nem Geschäftsbereich ein. 

 
 (2) Die zentrale Kompetenzstelle für Geoinformation 

berät und unterstützt die Stellen nach § 32 und die na-
tionale Anlaufstelle nach Art. 19 Abs. 2 Satz 1 der 
Richtlinie 2007/2/EG fachlich bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben. Satz 1 gilt für die Beratung und Unterstüt-
zung Dritter nach § 36 Abs. 3 entsprechend. 

 
 (3) Durch Rechtsverordnung werden nähere Regelun-

gen zur Koordinierung der Aufgabenwahrnehmung 
sowie zur Einrichtung und zu den Aufgaben der zent-
ralen Kompetenzstelle für Geoinformation getroffen. 

 
§ 38 

Berichtspflichten 
 
 (1) Die Stellen nach § 32 sind verpflichtet, der zentra-

len Kompetenzstelle für Geoinformation auf Anforde-
rung alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die 
zur Erfüllung der Berichtspflicht nach Art. 21 Abs. 2 
und 3 der Richtlinie 2007/2/EG sowie den Durchfüh-
rungsverordnungen nach Art. 21 Abs. 4 der Richtlinie 
2007/2/EG erforderlich sind. 

 (2) Durch Rechtsverordnung können nähere Regelun-
gen darüber getroffen werden, welche Informationen 
die Stellen nach § 32 der zentralen Kompetenzstelle 
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für Geoinformation auf Anforderung zur Verfügung 
zu stellen haben. 

 
 Vierter Abschnitt 

 Zugang und Nutzung 
 

 § 39 
 Zugang der Öffentlichkeit 

 
 (1) Geodaten und Metadaten sind über Geodaten-

dienste nach § 34 Abs. 1 öffentlich zugänglich, soweit 
im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. Wer-
den Geodaten über Darstellungsdienste bereitgestellt, 
kann dies in einer Form geschehen, welche eine Wei-
terverwendung zu kommerziellen Zwecken aus-
schließt. 

 
 (2) Die Stellen nach § 32 beschränken oder versagen 

der Öffentlichkeit den Zugang zu Geodaten, Geoda-
tendiensten und Metadaten über Suchdienste nach § 34 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, wenn dieser Zugang nachteilige 
Auswirkungen auf  

 1. die internationalen Beziehungen, 
 2. die Verteidigung oder  
 3. bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit 
 hätte, es sei denn, das öffentliche Interesse an dem 

Zugang überwiegt die nachteiligen Auswirkungen. 
 
 (3) Die Stellen nach § 32 beschränken oder versagen 

der Öffentlichkeit den Zugang zu Geodaten über Geo-
datendienste nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 5, 
wenn dieser Zugang nachteilige Auswirkungen hätte 
auf 

 1. die internationalen Beziehungen, 
 2. die Verteidigung, 
 3. bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicher-

heit, 
 4. die Durchführung eines Gerichtsverfahrens, den 

Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren  
oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungs-
widrigkeitenrechtlicher oder disziplinarrechtlicher 
Ermittlungen, 

 5. die Durchführung eines Verwaltungsverfahrens, 
insbesondere die Vertraulichkeit der Verfahren 
von Stellen nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder 

 6. den Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile, 
auf die sich diese Informationen beziehen, 

 es sei denn, das öffentliche Interesse an dem Zugang 
überwiegt die nachteiligen Auswirkungen. 

 
 (4) Die Stellen nach § 32 beschränken oder versagen 

der Öffentlichkeit den Zugang zu Geodaten über Geo-
datendienste nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 5, 
wenn durch diesen Zugang 

 1. personenbezogene Daten offenbart und dadurch 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen beein-
trächtigt oder 

 2. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zugänglich 
gemacht 

 würden, es sei denn, die Betroffenen haben zuge-
stimmt oder das öffentliche Interesse an dem Zugang 
überwiegt die Beeinträchtigung. Vor einer Entschei-
dung über den Zugang nach Satz 1 sind die Betroffe-
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nen anzuhören. Satz 1 und 2 gelten nicht, soweit Geo-
daten nach anderen Rechtsvorschriften für die Öffent-
lichkeit zugänglich sind. 

 
 (5) Das öffentliche Interesse an dem Zugang zu perso-

nenbezogenen Daten überwiegt immer, wenn die Geo-
daten keine Angaben 

 1. über persönliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person enthalten 
und 

 2. über das räumliche Umfeld von einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Personen enthalten, 
die dazu verwendet werden können, diese zu be-
werten oder zu beurteilen, in einer bestimmten Art 
und Weise zu behandeln oder ihre Stellung oder 
ihr Verhalten zu beeinflussen. 

 In diesen Fällen findet Abs. 4 Satz 2 keine Anwen-
dung. 

 
 (6) Geodaten, die auf Geoinformationen beruhen, die 

private Dritte einer Stelle nach § 32 übermittelt haben, 
ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein oder rechtlich 
dazu verpflichtet werden zu können, und deren Offen-
barung nachteilige Auswirkungen auf die Interessen 
der privaten Dritten hätte, dürfen ohne deren Einwilli-
gung nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. 
Satz 1 gilt nicht, wenn das öffentliche Interesse an 
dem Zugang die nachteiligen Auswirkungen auf die 
Interessen der privaten Dritten überwiegt. 

 
 (7) Der Zugang der Öffentlichkeit zu Geodaten über 

Emissionen in die Umwelt darf nicht unter Berufung auf 
die in Abs. 3 Nr. 5 und 6, Abs. 4 Satz 1 oder die in 
Abs. 6 genannten Gründe eingeschränkt oder versagt 
werden. 

 
 § 40 

 Zugang der Behörden, Organe und Einrichtungen der  
Europäischen Gemeinschaft sowie internationalen 

Einrichtungen 
 

 (1) Stellen nach § 32 beschränken oder versagen ge-
genüber Stellen nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und ge-
genüber entsprechenden Stellen anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union, des Bundes, der an-
deren Länder sowie gegenüber den Organen und Ein-
richtungen der Europäischen Gemeinschaft den Zu-
gang zu Geodaten, Geodatendiensten und Metadaten 
sowie den Austausch und die Nutzung von Geodaten, 
die zur Wahrnehmung ihrer öffentlichen Aufgaben, 
die Auswirkungen auf die Umwelt haben können, er-
forderlich sind, wenn durch den Zugang, den Aus-
tausch oder die Nutzung 

 1. die internationalen Beziehungen, 
 2. die Verteidigung, 
 3. bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit 

oder 
 4. die Durchführung eines Gerichtsverfahrens, der 

Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren  
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  oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungs-

widrigkeitenrechtlicher oder disziplinarrechtlicher 
Ermittlungen 

 gefährdet würden. 
 
 (2) Abs. 1 gilt auf der Grundlage von Gegenseitigkeit 

und Gleichwertigkeit auch für durch internationale 
Übereinkünfte geschaffene Einrichtungen, bei denen 
die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten zu 
den Vertragsparteien gehören. 

 
 § 41 

 Nutzungsrechte 
 

 (1) Stellen nach § 32, denen das Verwertungsrecht an 
den bereitgestellten Geodaten, Geodatendiensten oder 
Metadaten zusteht, können für die Nutzung dieser 
Geodaten, Geodatendienste oder Metadaten Nutzungs-
rechte einräumen, soweit im Folgenden nichts Abwei-
chendes bestimmt ist. 

 
 (2) Nutzungsrechte nach Abs. 1, die den in § 40 

Abs. 1 genannten Stellen eingeräumt werden, müssen 
den allgemeinen Austausch von Geodaten, Geodaten-
diensten und Metadaten zwischen diesen Stellen unter-
stützen. Satz 1 gilt auf der Grundlage von Gegensei-
tigkeit und Gleichwertigkeit auch für durch internatio-
nale Übereinkünfte geschaffene Einrichtungen, bei 
denen die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten 
zu den Vertragsparteien gehören. 

 
 (3) Durch Rechtsverordnung kann festgelegt werden, 

unter welchen Voraussetzungen Organe und Einrich-
tungen der Europäischen Gemeinschaft die Geodaten, 
Geodatendienste oder Metadaten nutzen können. 

 
 § 42 

 Kosten und Entgelte 
 

 (1) Soweit im Folgenden nichts Abweichendes be-
stimmt ist, 

 1. richtet sich die Erhebung von Kosten (Gebühren 
und Auslagen) für die Nutzung der Geodaten, 
Geodatendienste oder Metadaten durch die Stellen 
nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 nach den für diese 
Stellen geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 

 2. können Stellen nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 für die Nut-
zung der Geodaten, Geodatendienste oder Metada-
ten angemessene privatrechtliche Entgelte verlan-
gen. 

 
 (2) Werden Kosten oder Entgelte nach Abs. 1 erho-

ben, stellen die Stellen nach § 32 für deren Abwick-
lung Dienstleistungen des elektronischen Geschäfts-
verkehrs zur Verfügung. Für solche Dienste können 
Haftungsausschlüsse, elektronische Lizenzvereinba-
rungen oder Lizenzen in sonstiger Form gelten. 

 
 (3) Such- und Darstellungsdienste nach § 34 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 und 2 stehen der Öffentlichkeit für eigene 
nicht kommerzielle Zwecke kostenlos zur Verfügung. 
Abweichend von Satz 1 können für die eigene nicht 
kommerzielle Nutzung von Darstellungsdiensten Kos-
ten oder Entgelte nach Abs. 1 gefordert werden, wenn 
die Kosten oder Entgelte die Pflege der Geodaten und 
der entsprechenden Geodatendienste sichern, insbe-
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sondere in Fällen, in denen große Datenmengen häu-
fig aktualisiert werden. 

 
 (4) Kosten oder Entgelte nach Abs. 1, die eine Stelle 

nach § 32 von einer anderen in § 40 Abs. 1 genannten 
Stelle erhebt, dürfen den zur Gewährleistung der nöti-
gen Qualität und des Angebots von Geodaten, Geoda-
tendiensten und Metadaten erforderlichen Aufwand 
zuzüglich einer angemessenen Rendite nicht überstei-
gen. Satz 1 gilt auf der Grundlage von Gegenseitigkeit 
und Gleichwertigkeit auch gegenüber den durch inter-
nationale Übereinkünfte geschaffenen Einrichtungen, 
bei denen die Europäische Union und ihre Mitglied-
staaten zu den Vertragsparteien gehören. 

 
 (5) Für Geodaten, Geodatendienste oder Metadaten, 

die den Organen oder Einrichtungen der Europäischen 
Gemeinschaft zur Erfüllung der aus dem Gemein-
schaftsumweltrecht erwachsenden Berichtspflichten 
zur Verfügung gestellt werden, werden keine Kosten 
oder Entgelte erhoben. 

 
 Fünfter Abschnitt 

 Verordnungsermächtigung, Rechtsweg und sonstige 
Vorschriften 

 
 § 43 

 Verordnungsermächtigung 
 

 Durch Rechtsverordnung können nähere Regelungen 
getroffen werden, um die Verpflichtungen aus den 
Durchführungsbestimmungen nach Art. 5 Abs. 4, 
Art. 7 Abs. 1, Art. 16, 17 Abs. 8 Satz 2 und Art. 21 
Abs. 4 der Richtlinie 2007/2/EG zu erfüllen. 

 
 § 44 

 Rechtsweg 
 

 Für Rechtsstreitigkeiten nach dem Dritten Teil ist der 
Verwaltungsrechtsweg gegeben; soweit es sich um 
Ansprüche gegen private Stellen nach § 32 Abs. 1 
Nr. 4 handelt, bleibt der ordentliche Rechtsweg unbe-
rührt. 

 
 § 45 

 Sonstige Vorschriften 
 

 (1) Sind neben einer Originalfassung Kopien derselben 
Geodaten vorhanden, so gelten die Bestimmungen des 
Dritten Teils nur für die Originalfassung. 

 
 (2) Die Bestimmungen des Dritten Teils gelten für die 

Stellen nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 nur für Geoda-
ten, deren Erhebung, Führung oder Bereitstellung in 
anderen Rechtsvorschriften des Bundes oder des Lan-
des vorgeschrieben ist. 

 
 (3) Für Geodaten, an denen Dritte Urheberrechte oder 

verwandte Schutzrechte innehaben, können die Stellen 
nach § 32 Maßnahmen nach den Bestimmungen des 
Dritten Teils nur mit Zustimmung der Rechtsinhaber 
treffen." 

 
21. Die Überschrift 

 "Zehnter Abschnitt 
 Übergangs- und Schlussvorschriften" 
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 wird durch folgende Überschrift ersetzt: 
 

 "Vierter Teil 
 Übergangs- und Schlussvorschriften" 

 
22. Der bisherige § 31 wird § 46 und als Abs. 5 wird 

angefügt: 
 
 "(5) Gebäudeeinmessungsverfahren, die bis zum [Ein-

fügen: Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] von 
Amts wegen eingeleitet wurden und noch nicht been-
det sind, werden nach den bisher geltenden Vorschrif-
ten zu Ende geführt. Abs. 3 findet keine Anwen-
dung." 

 
23. Der bisherige § 32 wird § 47 und wie folgt geändert: 

 a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 
 
 b) Als Abs. 2 wird angefügt: 

  "(2) Die Rechtsverordnungen zur Durchführung 
des Dritten Teils und zur Umsetzung der Durch-
führungsbestimmungen zur Richtlinie 2007/2/EG 
erlässt die Landesregierung." 

 
24. Der bisherige § 33 wird § 48. 
 
25. Die Anlagen 1 bis 3 aus dem Anhang zu diesem Ge-

setz werden angefügt. 
 
 

Artikel 23 
Änderung des Denkmalschutzgesetzes 

 
Das Denkmalschutzgesetz in der Fassung vom 5. September 
1986 (GVBl. I S. 270), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
6. September 2007 (GVBl. I S. 548), wird wie folgt geän-
dert: 
 
1. § 10 wird wie folgt geändert: 

 a) Dem Abs. 6 wird folgender Satz angefügt: 

  "Die Daten des Denkmalbuches können über ge-
eignete, öffentlich verfügbare Telekommunikati-
onsmittel bereitgestellt werden." 

 
 b) Abs. 7 wird aufgehoben. 
 

2. § 31 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

  "Inkrafttreten, Außerkrafttreten" 
 
 b) Folgender Satz wird angefügt: 

  "Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer 
Kraft." 

 
 

 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

                                                  
3 Ändert GVBl. II 76-4 
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Anhang zu Art. 1 Nr. 25 
 
Anlage 1 
 
Geodaten-Themen nach § 31 Abs. 1 Nr. 4 
 
1. Koordinatenreferenzsysteme 
 Systeme zur eindeutigen räumlichen Referenzierung 

von Geodaten anhand eines Koordinatensatzes (x, y, 
z) oder Angaben zu Breite, Länge und Höhe auf der 
Grundlage eines geodätischen horizontalen und verti-
kalen Datums. 

 
2. Geografische Gittersysteme 
 Harmonisiertes Gittersystem mit Mehrfachauflösung, 

gemeinsamem Ursprungspunkt und standardisierter 
Lokalisierung und Größe der Gitterzellen. 

 
3. Geografische Bezeichnungen 
 Namen von Gebieten, Regionen, Orten, Großstädten, 

Vororten, Städten oder Siedlungen sowie jedes geo-
grafische oder topografische Merkmal von öffentli-
chem oder historischem Interesse. 

 
4. Verwaltungseinheiten 
 Lokale, regionale und nationale Verwaltungseinheiten, 

die die Gebiete abgrenzen, in denen die Mitgliedstaa-
ten Hoheitsbefugnisse haben oder ausüben und die 
durch Verwaltungsgrenzen voneinander getrennt sind. 

 
5. Adressen 
 Lokalisierung von Grundstücken anhand von Adress-

daten, in der Regel Straßenname, Hausnummer und 
Postleitzahl. 

 
6. Flurstücke 
 Gebiete, die anhand des Liegenschaftskatasters oder 

gleichwertiger Verzeichnisse bestimmt werden. 
 
7. Verkehrsnetze 
 Verkehrsnetze und zugehörige Infrastruktureinrichtun-

gen für Straßen-, Schienen- und Luftverkehr sowie 
Schifffahrt; dies umfasst auch die Verbindungen zwi-
schen den verschiedenen Netzen und das transeuropäi-
sche Verkehrsnetz im Sinne der Entscheidung Nr. 
1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 23. Juli 1996 über gemeinschaftliche Leitlinien 
für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes 
(ABl. EG Nr. L 228 S. 1), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung (EG) Nr. 1791/2006 des Rates vom 20. No-
vember 2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 1). 

 
8. Gewässernetz 
 Elemente des Gewässernetzes, einschließlich der Mee-

resgebiete und aller sonstigen Wasserkörper und hier-
mit verbundenen Teilsysteme, darunter Einzugsgebiete 
und Teileinzugsgebiete; gegebenenfalls gemäß den 
Definitionen der Richtlinie 2000/60/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpoli-
tik (ABl. EG Nr. L 327 S.  1), zuletzt geändert durch 
Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. April 2009 (ABl. EU Nr. L 
140 S. 114), und in Form von Netzen. 

 
9. Schutzgebiete 
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 Gebiete, die im Rahmen des internationalen und des 
gemeinschaftlichen Rechts sowie des Rechts der Mit-
gliedstaaten ausgewiesen sind oder verwaltet werden, 
um spezifische Erhaltungsziele zu erreichen. 
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Anlage 2 

Geodaten-Themen nach § 31 Abs. 1 Nr. 4 

1. Höhe 
 Digitale Höhenmodelle für Land-, Eis- und Wasser-

flächen (einschließlich Uferlinien, Tiefenmessung bei 
Gewässern und Mächtigkeit bei Eisflächen). 

 
2. Bodenbedeckung 
 Physische und biologische Bedeckung der Erdoberflä-

che, einschließlich künstlicher Flächen, landwirt-
schaftlicher Flächen, Wäldern, natürlicher (naturna-
her) Gebiete, Feuchtgebieten und Wasserkörpern. 

 
3. Orthofotografie 
 Georeferenzierte Bilddaten der Erdoberfläche von 

satelliten- oder luftfahrzeuggestützten Sensoren. 
 
4. Geologie 
 Geologische Beschreibung anhand von Zusammenset-

zung und Struktur des Untergrundes; dies umfasst 
auch Grundgebirgs- und Sedimentgesteine, Lockerse-
dimente, Grundwasserleiter, Grundwasserstauer, 
Geomorphologie, Störungen und anderes. 
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Anlage 3 

Geodaten-Themen nach § 31 Abs. 1 Nr. 4 

1. Statistische Einheiten 
 Einheiten für die Verbreitung oder Verwendung statis-

tischer Daten. 
 
2. Gebäude 
 Geografischer Standort von Gebäuden. 
 
3. Boden 
 Beschreibung von Boden und Unterboden anhand von 

Tiefe, Textur, Struktur und Gehalt an Teilchen sowie 
organischem Material, Steinigkeit, Erosion, gegebe-
nenfalls durchschnittliches Gefälle und erwartete Was-
serspeicherkapazität. 

 
4. Bodennutzung 
 Beschreibung von Gebieten anhand ihrer derzeitigen 

und geplanten künftigen Funktion oder ihres sozio-
ökonomischen Zwecks wie zum Beispiel Wohn-, 
Industrie- oder Gewerbegebiete, land- oder 
forstwirtschaftliche Flächen, Freizeitgebiete. 

 
5. Gesundheit und Sicherheit 
 Geografische Verteilung verstärkt auftretender patho-

logischer Befunde (wie zum Beispiel Allergien, Krebs-
erkrankungen, Erkrankungen der Atemwege), Infor-
mationen über Auswirkungen auf die Gesundheit (wie 
zum Beispiel Biomarker, Rückgang der Fruchtbarkeit, 
Epidemien) oder auf das Wohlbefinden (wie zum Bei-
spiel Ermüdung, Stress) der Menschen in unmittelba-
rem Zusammenhang mit der Umweltqualität (wie zum 
Beispiel Luftverschmutzung, Chemikalien, Abbau der 
Ozonschicht, Lärm) oder in mittelbarem Zusammen-
hang mit der Umweltqualität (wie zum Beispiel Nah-
rung, genetisch veränderte Organismen). 

 
6. Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste 
 Versorgungseinrichtungen (wie zum Beispiel Abwas-

ser- und Abfallentsorgung, Energie- und Wasserver-
sorgung), staatliche Verwaltungs- und Sozialdienste 
(wie zum Beispiel öffentliche Verwaltung, Katastro-
phenschutz, Schulen und Krankenhäuser). 

 
7. Umweltüberwachung 
 Standort und Betrieb von Umweltüberwachungsein-

richtungen einschließlich Beobachtung und Messung 
von Schadstoffen, des Zustands von Umweltmedien 
und anderen Parametern des Ökosystems (wie zum 
Beispiel Artenvielfalt, ökologischer Zustand der Vege-
tation) durch oder im Auftrag von öffentlichen Behör-
den. 

 
8. Produktions- und Industrieanlagen 
 Standorte für industrielle Produktion, einschließlich 

durch die Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 15. Januar 2008 über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-
weltverschmutzung (ABl. EU Nr. L 24 S. 8), geän-
dert durch Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 (ABl. 
EU Nr. L 140 S. 114), erfassten Anlagen und Einrich-
tungen zur Wasserentnahme sowie Bergbau- und La-
gerstandorten. 
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9. Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen 
 Landwirtschaftliche Anlagen und Produktionsstätten, 

einschließlich Bewässerungssystemen, Gewächshäu-
sern und Ställen. 

 
10. Verteilung der Bevölkerung - Demografie 
 Geografische Verteilung der Bevölkerung, einschließ-

lich Bevölkerungsmerkmalen und Tätigkeitsebenen, 
zusammengefasst nach Gitter, Region, Verwaltungs-
einheit oder sonstigen analytischen Einheiten. 

 
11. Bewirtschaftungsgebiete, Schutzgebiete, geregelte 

Gebiete und Berichterstattungseinheiten 
 Auf internationaler, europäischer, nationaler, regiona-

ler und lokaler Ebene bewirtschaftete, geregelte oder 
zu Zwecken der Berichterstattung herangezogene Ge-
biete. Dazu zählen Deponien, Trinkwasserschutzge-
biete, nitratempfindliche Gebiete, geregelte Fahrwas-
ser auf Binnen- und Seewasserstraßen, Gebiete für die 
Abfallverklappung, Lärmschutzgebiete, für Explorati-
on und Bergbau ausgewiesene Gebiete, Flussgebiets-
einheiten, entsprechende Berichterstattungseinheiten 
und Gebiete des Küstenzonenmanagements. 

 
12. Gebiete mit naturbedingten Risiken 
 Gefährdete Gebiete, eingestuft nach naturbedingten 

Risiken (sämtliche atmosphärischen, hydrologischen, 
seismischen, vulkanischen Phänomene sowie Natur-
feuer, die aufgrund ihres örtlichen Auftretens sowie 
ihrer Schwere und Häufigkeit signifikante Auswirkun-
gen auf die Gesellschaft haben können), zum Beispiel 
Überschwemmungen, Erdrutsche und Bodensenkun-
gen, Lawinen, Waldbrände, Erdbeben oder Vulkan-
ausbrüche. 

 
13 Atmosphärische Bedingungen 
 Physikalische Bedingungen in der Atmosphäre. Dazu 

zählen Geodaten auf der Grundlage von Messungen, 
Modellen oder einer Kombination aus beiden sowie 
Angabe der Messstandorte. 

 
14. Meteorologisch-geografische Kennwerte 
 Witterungsbedingungen und deren Messung wie zum 

Beispiel Niederschlag, Temperatur, Gesamtverduns-
tung (Evapotranspiration), Windgeschwindigkeit und 
Windrichtung. 

 
15. Ozeanografisch-geografische Kennwerte 
 Physikalische Bedingungen der Ozeane wie zum Bei-

spiel Strömungsverhältnisse, Salinität, und Wellenhö-
he. 

 
16. Meeresregionen 
 Physikalische Bedingungen von Meeren und salzhalti-

gen Gewässern, aufgeteilt nach Regionen und Teilre-
gionen mit gemeinsamen Merkmalen. 

 
17. Biogeografische Regionen 
 Gebiete mit relativ homogenen ökologischen Bedin-

gungen und gemeinsamen Merkmalen. 
 
18. Lebensräume und Biotope 
 Geografische Gebiete mit spezifischen ökologischen 

Bedingungen, Prozessen, Strukturen und (lebensunter-
stützenden) Funktionen als physische Grundlage für 
dort lebende Organismen; dies umfasst auch durch 
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geografische, abiotische und biotische Merkmale ge-
kennzeichnete natürliche oder naturnahe terrestrische 
und aquatische Gebiete. 

 
19. Verteilung der Arten 
 Geografische Verteilung des Auftretens von Tier- und 

Pflanzenarten, zusammengefasst in Gittern, Region, 
Verwaltungseinheit oder sonstigen analytischen Ein-
heiten. 

 
20. Energiequellen 
 Energiequellen wie zum Beispiel Kohlenwasserstoffla-

gerstätten, Wasserkraft, Bioenergie, Sonnen- und 
Windenergie, gegebenenfalls mit Tiefen- oder Höhen-
angaben zur Ausdehnung der Energiequelle. 

 
21. Mineralische Bodenschätze 
 Mineralische Rohstofflagerstätten wie zum Beispiel 

Metallerze, Industrieminerale, gegebenenfalls mit Tie-
fen- oder Höhenangaben zur Ausdehnung der Lager-
stätten. 

 
 


